
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTIEREN SIE IHRE MITARBEITERDATEN-
SCHUTZMASSNAHMEN DSGVO-KONFORM IN SAP HCM 

MIT EINEM EIGENS ENTWICKELTEN SAP 
INFOTYPEN UNTERSTÜTZEN WIR 
PERSONALABTEILUNGEN BEI DER 
DOKUMENTATION IHRER 
MITARBEITERMASSNAHMEN, 
MITARBEITEREINWILLIGUNGEN UND 
MITARBEITERVERPFLICHTUNGEN IN SAP.  

DAMIT KOMMEN DIESE EINER WESENTLICHEN 
PFLICHT ZUR DOKUMENTATION GEMÄSS  
DSGVO NACH. 
 

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten ist die Dokumentations- 
und Nachweispflicht. Dabei geht es nicht nur um 
Prozess- oder Verfahrensbeschreibungen, sondern 
auch um die Dokumentation von internen  
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten 
der z.B. eigenen Mitarbeiter.  

DIE DSGVO SCHREIBT Z.B. VOR, DASS 
MITARBEITER IN DIE VERWENDUNG IHRER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN – Z.B. ZUR 
ÜBERMITTLUNG AN EINE REISEAGENTUR – 
EINWILLIGEN MÜSSEN.  

OSC LÖSUNGSPAKET 

Der Datenschutz muss auch systemtechnisch 
fest in den Systemen verankert werden. 
Dokumentationen zu eigenen DSGVO-
Maßnahmen lassen sich hervorragend in der 
SAP-Personalwirtschaft verankern. Über 
unseren DSGVO-Infotypen können Sie z.B. 
festhalten, welcher Mitarbeiter: 

 
 
 

 

 

UNTERNEHMEN STEHEN VOR 
DER HERAUSFORDERUNG 
NACHZUVOLLZIEHEN, 
WELCHER MITARBEITER FÜR 
WELCHEN PROZESS SEINE 
EINWILLIGUNG ERTEILT HAT. 

− der Übermittlung seiner Daten an z.B. Reisebüros 
zugestimmt hat. 

− der Verwendung seiner Bilddaten zugestimmt hat. 
− eine Datenschutzunterweisung bzw. 

Datenschutzverpflichtung erhalten hat. 
− der Verwendung seiner Daten in anderen 

Prozessen zugestimmt hat. 

Da eine allgemeine Einwilligung zur Verwendung der Daten nicht ausreichend ist (Stichwort: 
Widerruf), muss eine Einwilligung des Arbeitnehmers fallbezogen durch den Arbeitgeber eingeholt 
werden. Personalabteilungen müssen also deutlich mehr als in der Vergangenheit dokumentieren. 
Eine Abbildung in der SAP-Personalwirtschaft bietet sich hierfür idealerweise an. 

1.900 € FESTPREIS  
 zzgl. MwSt. sowie Einrichtung und Anpassung 



 

 

UMSETZUNG 

Mit einem eigenen Infotypen können Sie Maßnahmen und Einwilligungen Ihrer Mitarbeiter zukünftig 
dokumentieren und auch auswerten. Damit kommen Sie einer wesentlichen Pflicht zur Dokumentation 
gemäß DSGVO nach. 

Mit dem kundeneigenen Infotyp dokumentieren Sie 
Vereinbarungen, Teilnahmen, Einwilligungen etc. und 
können Notizen dazu festhalten. Über frei definierbare 
„Subtypen“, können Sie die bei Ihnen relevanten 
Arten im System hinterlegen. 

IHR PERSÖNLICHER 
ANSPRECHPARTNER 

 

SEBASTIAN MANTHEI 

EMAIL:  S.MANTHEI@OSC-AG.DE 

 

OSC AG 

TESDORPFSTRASSE 8 

20148 HAMBURG 
 
TEL:      040 / 325248-54 

MOBIL:  0171 / 4536159 

 

WWW.OSC-AG.INFO 

 

 

INTERESSE GEWECKT? 

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir 
ermitteln gemeinsam mit Ihnen das 
bestmöglichste Leistungspaket für Ihre 
Anforderungen zur Dokumentationspflicht 
im Rahmen der DSGVO und passen unsere 
Lösung auf Wunsch optional für Sie an. 

Über die Infotyp-Bildsteuerung in Verbindung mit 
einem Merkmal, können Sie steuern, welche Felder zum 
„Subtyp“ angezeigt und gepflegt werden müssen. 

Zur Auswertung können Sie Ihre vorhandenen Info-
sets für Ihre SAP Queries ergänzen und dann mit 
Bordmitteln einfach auswerten: 


